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Die Medaille und zwei Varianten von ihr wurden 

anlässlich der Gründung des Palazzo dei Tri

bunal! durch Papst Julius II. geschaffen. Keine 

von ihnen ist datiert. Alle drei zeigen den glei

chen Palast. Die beiden Varianten tragen auf der 

Vorderseite die gleiche Beischrift wie die Medail

le, die zur Gründung des Kastells von Civitavec

chia (Kat. 130) herauskam. Eine der Varianten 

zeigt vor dem Palast die Allegorie der Justitia und 

einen Schmied bei der Arbeit am Amboss, dessen 

Bedeutung unklar ist. Dem 1499 zum Stempel

schneider an der päpstlichen Zecca ernann

ten Pier Maria Serbaldi wird dieses Stück zuge

schrieben.

Seit dem Beginn der Renaissance waren die 

Päpste, ähnlich wie gleichzeitig auch die Regie

rungen anderer italienischer Staaten, bestrebt, 

den verworrenen Zustand mittelalterlicher Ge

richtsbarkeit durch bessere Ordnung und Zent

ralisierung zu überwinden. Mit dieser Absicht 

erließ Julius II. 1507 und 1512 Bullen für die Nota

re und Tribunale, und er plante, innerhalb des 

Wohngebiets von Rom ein Forum für die aposto

lischen Behörden anzulegen. Die Konzentration 

der Ämter an einem Ort im Zentrum der Stadt 

beschreibt bereits Filarete detailliert als Ideal in 

seinem Architekturtraktat (1460-1464). Julius II. 

wollte für sein Forum zwischen der Via del Pelle- 

grino, der alten Pilgerstraße, und der von ihm 

entlang des Tiberufers ab 1506 neu angelegten 

Via Giulia einen Platz freilegen lassen. Auf der 

Seite der Via del Pellegrino hätte an ihn die Apos

tolische Kanzlei gegrenzt, deren Residenz ab 

1458 vom Kardinal Rodrigo Borgia, dem späte

ren Papst Alexander VI., errichtet worden war, 

das ist der Palazzo Sforza Cesarini. An der Via 

Giulia begann Julius II. den Palazzo dei Tribunali 

zu errichten. In dem gewaltigen Bau mit einer 

Fläche von 78 mal 96 Metern sollten die Ge

richtshöfe eingerichtet werden, die die Jurisdik

tion über die Kleriker der Kurie und Roms inne

hatten, zudem weitere Behörden, darunter wohl 

die Apostolische Kammer, die auch die urbanis

tischen Aktivitäten in der Stadt regelte. In dem 

Palast waren außer den Amtsräumen auch eine 

Kirche, Gefängnisse und Wohnräume für Nota

re, Richter und deren Haushalte und Archive 

vorgesehen.

Das Datum der Grundsteinlegung des Palazzo 

dei Tribunali ist nicht bekannt; im Oktober 1508 

waren die Bauarbeiten in vollem Gang. Sie wur

den mit der für Julius II. typischen Energie vor

angetrieben. Beim Tod des Papstes 1513 ragten 

die Mauern zwei bis drei Meter über den Boden 

und waren teilweise bereits mit Travertin ver

kleidet. Anschließend wurden die Bauarbeiten 

jedoch eingestellt. Spätere Anläufe, sie wieder 

aufzunehmen, führten zu keinem Ergebnis.

Auf der Medaille wirkt der Palazzo dei Tri

bunali wie ein mittelalterliches Kastell durch sei

ne gewaltigen Türme an den Ecken und in der 

Mitte, die kräftige Böschung am Sockel bzw. Erd

geschoss und die mächtigen Zinnen. Dieser Ein

druck wurde offenbar gewollt evoziert, denn dem 

entsprechend bezeichnen zwei von den Baume

daillen den Bau als »arx«, und die beiden unter 

Julius II. abgefassten Rombeschreibungen von 

Francesco Albertini und Andrea Fulvio charakte

risieren seine gesamte Erscheinung allein mit 

massiver Rustika, damals dem markantesten Zei

chen von Wehrhaftigkeit.

Nur die Medaillen stellen den Aufriss des Pa

lazzo dei Tribunali dar, trotzdem kann man kon

trollieren, was dort angegeben ist. Der Sockel des 

Baus ist wirklich mit schwerer Rustika verklei

det, aber er ist nicht geböscht wie eine Festung, 

sondern steigt einfach senkrecht auf. Zwei 

Grundrisse zeigen übereinstimmend, dass der 

Innenhof von Portiken mit Arkaden und einer 

Gliederung von Halbsäulen an den Pfeilern zwi

schen ihnen umgeben sein sollte. Mithilfe der in 

der Renaissance üblichen Proportionen für Ar

kaden und Säulen lässt sich aus den Angaben der 

Grundrisse bestimmen, welche Höhe die Ge

schosse des Palazzo ungefähr haben sollten. Ins

gesamt ergibt sich, wie Frommei und Bruschi 

übereinstimmend gezeigt haben, dass der Palaz

zo dei Tribunali ein lang gestreckter Bau mit Ri

saliten sein sollte, der zeitgenössischen Palazzi 

erheblich mehr als Kastellen gleicht (Frommei 

1973, Bruschi 1994). Er sollte sogar unten in Rei

hen von Geschäftslokalen für die Rechtsvertreter 

geöffnet sein. Die Rustika beschränkte sich wie 

bei vielen Renaissancepalästen auf das Erdge

schoss. Die Zinnen, die die Medaillen darstellen, 

sind wohl frei erfunden, denn sie passen über

haupt nicht zur Erscheinung des Baus. Der mitt

lere Turm ließe sich, wenn er von Zinnen be

krönt wäre, am ehesten mit Kastellen wie 

denjenigen von Mailand oder Vigevano verglei

chen, aber wenn er keine Zinnen hat, gleicht er 

Türmen zeitgenössischer Stadthäuser, etwa auch 

dem Turm des Senatspalastes auf dem Kapitol, 

in dem die städtische Gerichtsbarkeit ihres Am

tes waltete. Ähnlich wie beim Palazzo dei Tri

bunali wird auch auf den Medaillen, die Julius II. 

zur Gründung des Kastells von Civitavecchia he

rausgab, die Wehrhaftigkeit deutlich übertrie

ben. Dort wird militärische Stärke demonstriert; 

auf den Medaillen für den Palazzo dei Tribunali 

soll wohl die Gewalt der päpstlichen Gerichts

barkeit unterstrichen werden. Das Gefängnis, 

das Filarete im Regierungszentrum seiner Ideal

stadt Sforzinda beschreibt, soll auch vier Ecktür

me wie ein Kastell haben und sicher wirken zum 

Zeichen dafür, dass derjenige, über den Gericht 

gehalten wurde, nicht ohne Genehmigung ge

hen könne. In der Renaissance konnte der Palaz

zo dei Tribunali, so wie er auf der Medaille er

scheint, wie ein Gegenpol zum Kapitol wirken. 

Vincenzo Borghini gibt dem Regierungssitz, den 

er in einem Plan des antiken Florenz mit der Be

zeichnung »capitolium« darstellt (um 1570), die 

gleiche Form mit allen wesentlichen Elementen, 

den Türmen an der Ecke und in der Mitte, den 

Zinnen und der Böschung am Sockel. Insgesamt 

ist die Medaille ein sprechendes Zeugnis dafür,
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wie eine Darstellung demonstrieren kann, wel

che Idee hinter einem Bau stand. HG
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